
Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sevim Dağdelen, Andrej Hunko, 
Żaklin Nastić und der Fraktion DIE LINKE.
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Die Haltung der Bundesregierung zur Dekolonisierung der zu Madagaskar 
gehörenden „Îles Éparses“

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Am 12. Dezember 1979 enthielt sich die Bundesrepublik Deutschland neben 
weiteren 35 Staaten bei der Abstimmung über die Resolution 34/91 der Stim-
me (digitallibrary.un.org/record/633187?ln=en). In der Resolution forderte die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen (VN) Frankreich auf, unverzüg-
lich Verhandlungen mit der Regierung von Madagaskar über die Wiederein-
gliederung der willkürlich von Madagaskar abgetrennten Inseln Glorieuses, 
Juan de Nova, Europa und Bassas da India aufzunehmen (digitallibrary.un.or
g/record/10615/files/A_RES_34_91-EN.pdf?ln=en). Die Resolution wurde 
mit 93 Ja-Stimmen verabschiedet, lediglich sieben Staaten, darunter Frank-
reich, stimmten dagegen.

Angesichts der Weigerung Frankreichs, der Resolution Folge zu leisten, er-
neuerte die VN-Generalversammlung am 11. Dezember 1980 im Rahmen der 
Resolution 35/123 die Aufforderung an Frankreich, Verhandlungen mit der 
Regierung Madagaskars aufzunehmen (digitallibrary.un.org/record/18225/file
s/A_RES_35_123-EN.pdf?ln=en). Doch bis heute ist Frankreich der Auffor-
derung der VN-Generalversammlung zur Rückgabe der seit dem Jahr 2005 in 
die Französischen Süd- und Antarktisgebiete eingegliederten Inseln an Mada-
gaskar nicht nachgekommen.

Die zu Madagaskar gehörenden „Îles Éparses“ befinden sich seit dem Jahr 
1897 im Zuge der Kolonialisierung Madagaskars unter der Kontrolle Frank-
reichs. Während Madagaskar im Jahr 1960 die Unabhängigkeit erlangte, ver-
blieben die rund um Madagaskar liegenden „Verstreuten Inseln im Indischen 
Ozean“ in französischem Besitz, nachdem diese kurz zuvor durch Frankreich 
abgespalten und einige Monate später unter der Verwaltung des Übersee-Dé-
partements Réunion gestellt worden waren. Ab 1973 forderte Madagaskar die 
Rückgabe der Inseln Glorieuses, Juan de Nova, Europa und Bassas da India 
mit der Begründung, der Dekolonisierungsprozess sei unvollständig. Die fünf-
te Insel Tromelin ist Gegenstand eines Territorialstreits zwischen Frankreich 
und Mauritius (www.geo.fr/geopolitique/les-iles-eparses-plus-dun-siecle-apre
s-la-colonisation-francaise-ou-en-sont-les-revendications-de-madagascar-21
2437).
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Obwohl die französische Regierung der Aufnahme von Verhandlungen durch 
eine gemeinsame Kommission im Mai 2019 zustimmte, brachte der Staatsprä-
sident Frankreichs Emmanuel Macron bei einem Besuch auf den Îles Glorieu-
ses im Oktober 2019 den ungebrochenen Anspruch der ehemaligen Kolonial-
macht auf die zu Madagaskar gehörenden Inseln zum Ausdruck: „Hier ist 
Frankreich, das ist unser Stolz, unser Reichtum“. Bislang sind die Verhandlun-
gen ergebnislos geblieben (www.geo.fr/geopolitique/les-iles-eparses-plus-du
n-siecle-apres-la-colonisation-francaise-ou-en-sont-les-revendications-de-mad
agascar-212437).

Für Frankreich sind die Inseln, die von Präsident Emmanuel Macron als „äu-
ßerst strategisch“ eingestuft wurden, von großer geopolitischer und wirtschaft-
licher Bedeutung. Neben den enormen Gasvorkommen in dem dortigen Ge-
biet, die Schätzungen zufolge den Vorkommen in der Nordsee oder im Persi-
schen Golf entsprechen sollen, sichern die Inseln Frankreich den Einfluss auf 
eine der wichtigsten Handelsrouten weltweit, den Kanal von Mosambik 
(www.dw.com/de/hohe-wellen-um-flache-inseln-die-iles-eparses-vor-madagas
kar/a-51533824), durch den fast 30 Prozent des weltweit transportierten Öls 
verschifft werden (www.rfi.fr/fr/france/20200808-territoires-disput%C3%A9
s-iles-%C3%A9parses-confettis-contentieux-franco-malgache). Durch die 
Kontrolle der „Îles Éparses“ machen die ausschließlichen Wirtschaftszonen 
(AWZ) Frankreichs mehr als die Hälfte des Kanals von Mosambik aus 
(www.defense.gouv.fr/sites/default/files/cesm/BM-246_Le-canal-du-Mozamb
ique-1.pdf). Seit 1973 befinden sich auf den Inseln französische Militäreinhei-
ten, die den Streitkräften der südlichen Zone des Indischen Ozeans (FAZSOI) 
unterstellt sind und die Territorialansprüche Madagaskars abwehren, den fran-
zösischen Einfluss im Kanal von Mosambik absichern sowie die Basis für et-
waige Militärinterventionen auf dem afrikanischen Kontinent bilden sollen 
(www.jstor.org/stable/48654884). Der Kontrolle der „Îles Éparses“ wird zu-
dem eine große strategische Bedeutung für die Umsetzung der Indo-Pazifik-
Strategie Frankreichs zugeschrieben (carnegieendowment.org/2020/10/21/fran
ce-other-indo-pacific-power-pub-83000).

 1. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, warum die damalige Bun-
desregierung der Resolution 34/91, in der unter anderem die unverzügli-
che Aufnahme von Verhandlungen Frankreichs mit der Regierung von 
Madagaskar über die Wiedereingliederung der von Madagaskar willkür-
lich abgetrennten Inseln gefordert wurde, nicht zugestimmt hat, und 
wenn ja, welche?

 2. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, auf Basis welcher völker-
rechtlichen Argumentation ihre damalige Vorgängerin der Resolution 
34/91 ihre Zustimmung verweigert hat, und wenn ja, welche?

 3. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, ob die damalige Bundes-
regierung die zu Madagaskar gehörenden „Îles Éparses“ als nicht will-
kürlich durch Frankreich von Madagaskar abgetrennte Territorien be-
trachtet hat?

 4. Hat die Bundesregierung Kenntnisse von den Resolutionen der VN-Ge-
neralversammlung 34/91 vom 12. Dezember 1979 und 36/123 vom 
11. Dezember 1980, und wenn ja, welche?

Die Fragen 1 bis 4 werden zusammen beantwortet.
Die erfragten Informationen betreffen die Jahre 1979 bis 1980. Betroffen ist 
angesichts des lange zurückliegenden Zeitraumes in erster Linie Archivgut. 
Nach dem – hier gegebenen – Ablauf der Schutzfristen steht Archivgut nach 
den Vorschriften des Bundesarchivgesetzes grundsätzlich jedermann zur Verfü-
gung, so dass die Bundesregierung gegenüber dem Bundestag weder einen 
Wissensvorsprung noch weitergehende Rechte bei der Informationserhebung 
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hat. Sie verweist deshalb auf die Möglichkeit selbständiger Informationserhe-
bung aus den Beständen des Bundesarchivs und des Politischen Archivs des 
Auswärtigen Amts. Auch die Texte der genannten Resolutionen sind öffentlich 
einsehbar.

 5. Spielen die beiden Resolutionen für die Bundesregierung vor dem Hin-
tergrund des 1883 unterzeichneten deutsch-madagassischen Freund-
schaftsvertrages, den die Bundesregierung als Zeugnis des traditionell 
freundschaftlichen Verhältnisses zwischen den beiden Ländern definiert, 
eine Rolle (www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/madagaskar-no
de/bilateral/207950), wenn ja, welche, und wenn nein, warum nicht?

 6. Welche Konsequenzen und Schlussfolgerungen zieht die Bundesregie-
rung aus den Resolutionen der VN-Generalversammlung 34/91 vom 
12. Dezember 1979 und 36/123 vom 11. Dezember 1980?

 7. Unterstützt die Bundesregierung die Aufforderung der VN-Generalver-
sammlung gegenüber Frankreich, unverzüglich Verhandlungen mit Ma-
dagaskar über die Wiedereingliederung der willkürlich von Madagaskar 
abgetrennten Inseln Glorieuses, Juan de Nova, Europa und Bassas da In-
dia aufzunehmen (digitallibrary.un.org/record/10615/files/A_RES_34_9
1-EN.pdf?ln=en)?

Wenn ja, welche Schritte hat die Bundesregierung hierzu unternommen 
bzw. welche Schritte plant sie, zu unternehmen, und wenn nein, warum 
nicht?

 8. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, ob die Dekolonisierung 
Madagaskars unvollständig ist, und wenn ja, welche?

 9. Erkennt die Bundesregierung den Anspruch Madagaskars auf die Inseln 
Glorieuses, Juan de Nova, Europa und Bassas da India an, wenn ja, wa-
rum, und wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 5 bis 9 werden zusammen beantwortet.
Aus Sicht der Bundesregierung sind Souveränitätskonflikte über Territorium 
grundsätzlich im Wege der friedlichen Streitbeilegung zwischen den betroffe-
nen Parteien zu lösen. Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 13 verwiesen.

10. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, ob die zu Madagaskar ge-
hörenden „Îles Éparses“ willkürlich durch Frankreich von Madagaskar 
abgetrennte Territorien sind, und wenn ja, welche?

Die Bundesregierung hat keine Kenntnisse im Sinne der Fragestellung.

11. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, ob Frankreich die „Îles 
Éparses“ entgegen beider VN-Resolutionen auch aktuell eine Wiederein-
gliederung der zu Madagaskar gehörenden „Îles Éparses“ ablehnt (www.
geo.fr/geopolitique/les-iles-eparses-plus-dun-siecle-apres-la-colonisatio
n-francaise-ou-en-sont-les-revendications-de-madagascar-212437)?

Wenn ja, welche, und welche Konsequenzen zieht sie daraus gegenüber 
dem NATO-Partner und EU-Mitglied Frankreich?

Die Bundesregierung hat keine eigenen Kenntnisse im Sinne der Fragestellung.
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12. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, ob Madagaskar die Wie-
dereingliederung der „Îles Éparses“ zu den größten Herausforderungen 
für die nationale Souveränität und territoriale Integrität des Landes be-
trachtet (press.un.org/fr/2021/ag12366.doc.htm)?

Wenn ja, welche, und welche Konsequenzen zieht sie daraus?

Die Bundesregierung hat Kenntnis darüber, dass die madagassische Regierung 
Anspruch auf die „Îles Éparses“ erhebt. Sie hat keine Kenntnisse darüber, wie 
dieser Anspruch im Kontext anderer Themen von Madagaskar eingeordnet oder 
bewertet wird.

13. Unterstützt die Bundesregierung das Bestreben Madagaskars, gemäß den 
Resolutionen der VN-Generalversammlung durch Verhandlungen eine 
Wiedereingliederung der „Îles Éparses“ zu erreichen (press.un.org/fr/202
1/ag12366.doc.htm), vor dem Hintergrund, dass sich Deutschland nach 
Auffassung der Bundesregierung als global agierende Handelsnation und 
als Verfechter einer regelbasierten internationalen Ordnung im Angesicht 
dynamischer Entwicklungen nicht mit einer Zuschauerrolle begnügen 
darf (www.auswaertiges-amt.de/blob/2380500/33f978a9d4f511942c241e
b4602086c1/200901-indo-pazifik-leitlinien--1--data.pdf, S. 2), wenn ja, 
wie, und wenn nein, warum nicht?

Madagaskar und Frankreich führen nach Kenntnis der Bundesregierung einen 
regelmäßigen Dialog auf unterschiedlichen Ebenen. Weder Madagaskar noch 
Frankreich haben die Bundesregierung in dieser Angelegenheit bisher um 
Unterstützung gebeten.

14. Hat die Bundesregierung Kenntnisse über den Stand der Verhandlungen 
der aus Vertretern Madagaskars und Frankreichs bestehenden Kommis-
sion über die Verwaltung bzw. Wiedereingliederung der „Îles Éparses“ 
(www.geo.fr/geopolitique/les-iles-eparses-plus-dun-siecle-apres-la-colon
isation-francaise-ou-en-sont-les-revendications-de-madagascar-212437), 
und wenn ja, welche?

Die Bundesregierung hat keine Kenntnisse im Sinne der Fragestellung.
Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 16 verwiesen.

15. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, dass der von Präsident 
Emmanuel Macron im Jahr 2019 erneut postulierte Anspruch Frank-
reichs auf die „Îles Éparses“ entgegen der Geografie, Geschichte und 
dem internationalen Recht eine Provokation für die Regierung Madagas-
kars darstellt (www.geo.fr/geopolitique/les-iles-eparses-plus-dun-siecle-a
pres-la-colonisation-francaise-ou-en-sont-les-revendications-de-madagas
car-212437), und wenn ja, welche?

Es wird auf die Antwort zu Frage 13 verwiesen.
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16. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, ob die Verhandlungen zwi-
schen Madagaskar und Frankreich nicht wie ursprünglich geplant bis 
zum 60. Jahrestag der Unabhängigkeit Madagaskars im Juni 2020 abge-
schlossen wurden und bislang ergebnislos geblieben sind (www.geo.fr/ge
opolitique/les-iles-eparses-plus-dun-siecle-apres-la-colonisation-francais
e-ou-en-sont-les-revendications-de-madagascar-212437), und wenn ja, 
welche?

Die Bundesregierung hat Kenntnisse darüber, dass Gespräche zwischen Mada-
gaskar und Frankreich geführt werden und dass ein für den 2. und 3. November 
2022 geplantes Treffen aufgrund der Entlassung des madagassischen Außen-
ministers verschoben wurde, ohne einen neuen Termin festzulegen. Sie hat 
keine Kenntnisse zum aktuellen Stand der Gespräche.

17. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, ob NATO-Partner und EU-
Mitglied Frankreich die „Îles Éparses“ militärisch nutzt, und wenn ja, 
welche?

18. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, ob die „Îles Éparses“ für 
NATO-Partner und EU-Mitglied Frankreich von geostrategischer Bedeu-
tung sind, und wenn ja, welche?

Die Fragen 17 und 18 werden zusammen beantwortet.
Die Bundesregierung hat keine eigenen Kenntnisse über die militärische Nut-
zung oder die geostrategische Bedeutung der „Îles Éparses“ durch bzw. für 
Frankreich.

19. Spielen die beiden Resolutionen für die Bundesregierung vor dem Hin-
tergrund ihrer Indo-Pazifik-Leitlinien (www.auswaertiges-amt.de/de/auss
enpolitik/asien/indo-pazifik-leitlinien-fortschritt/2481664) eine Rolle, 
wenn ja, warum, und wenn nein, warum nicht?

Der in den beiden genannten Resolutionen thematisierte Umgang Frankreichs 
mit seiner Kolonialgeschichte ist nicht Gegenstand der Leitlinien der Bundes-
regierung zum Indo-Pazifik.

20. Ist Madagaskar für die Bundesregierung im Rahmen der Indo-Pazifik-
Leitlinien von Bedeutung, wenn ja, inwiefern, und wenn nein, warum 
nicht?

Die Bundesregierung versteht unter dem Indo-Pazifik die Gesamtheit des vom 
Indischen Ozean und vom Pazifik geprägten Raums. Der Schwerpunkt des En-
gagements liegt dabei in Asien.
Deutschland und Madagaskar unterhalten seit langen freundschaftlichen und 
engen Beziehungen. Deutschland ist ein wichtiger und verlässlicher Partner 
Madagaskars, den es durch bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit unter-
stützt.
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